
Gründung einer Bürgerstiftung in der Schöfferstadt Gernsheim 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim hat in ihrer Sitzung 
am 8. Dezember 2010 beschlossen, eine Bürgerstiftung in der Schöfferstadt Gerns-
heim einzurichten. Ziel der Bürgerstiftung ist es, das Gemeinwesen zu stärken und 
dem Gemeinwohl zu dienen. Die Bürgerstiftung soll örtlich bezogene Projekte aus 
den Bereichen Jugend, Kultur und Soziales fördern und die Bürger dazu motivieren, 
sich ehrenamtlich einzubringen und Projekte zu unterstützen. 
 
Gleichzeitig soll die Stiftung Vorhaben fördern, die im Interesse der Schöfferstadt 
Gernsheim und ihrer Bürger liegen, aber nicht zu den regulären Aufgaben der kom-
munalen Verwaltung gehören. 
 
Um die Stiftung rechtsfähig werden zu lassen, ist es erforderlich, dass sich natürliche 
oder juristische Personen finden, die bereit sind, mit einer Verpflichtungserklärung ih-
re Bereitschaft zur Spende an die Bürgerstiftung zuzusichern, damit die Eintragung 
der Bürgerstiftung bei dem Regierungspräsidium in Darmstadt beantragt werden 
kann. Da Stiftungen nur die Zinserträge, nicht aber das gespendete Kapital für ihre 
Zwecke verwenden dürfen, ist es notwendig, eine möglichst breite Basis für die Be-
gründung der Bürgerstiftung zu finden. 
 
Formulare für die Verpflichtungserklärung sind sowohl bei der Schöfferstadt Gerns-
heim, Hauptamt, Herr Hutmacher, Tel. 06258/108-131 oder aber im Internetauftritt 
der Schöfferstadt Gernsheim unter www.gernsheim.de erhältlich. 
 
Für alle erforderlichen Rückfragen zur neugegründeten Bürgerstiftung der Schöffer-
stadt Gernsheim steht ihnen unser Mitarbeiter, Herr OAR Hutmacher, während der 
Dienstzeiten der Schöfferstadt Gernsheim gerne zur Verfügung. 
 
 
Müller, Bürgermeister 
 


